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77. Gesetz vom 20. Mai 2008, mit dem ein Gesetz über die Anerkennung von Berufsqualifikationen erlassen wird und das Be-
rufsjägerprüfungsgesetz, das Steiermärkische Schischulgesetz 1997, das Steiermärkische Berg- und Schiführergesetz 1976, 
das Steiermärkische Tanzschulgesetz, das Dienstrecht und Besoldungsrecht der Bediensteten des Landes Steiermark, das 
Gemeindebedienstetengesetz 1957, das Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz 1962, die Dienst- und Gehaltsordnung der 
Beamten der Landeshauptstadt Graz 1956 und das Grazer Gemeindevertragsbedienstetengesetz geändert werden.
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78. Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 7. Juli 2008 über die Festsetzung der Schulsprengel der Landes-
berufsschulen.

77.

Gesetz vom 20. Mai 2008, mit dem ein Gesetz über die Anerkennung von Berufsqualifikationen er-
lassen wird und das Berufsjägerprüfungsgesetz, das Steiermärkische Schischulgesetz 1997, das 
Steiermärkische Berg- und Schiführergesetz 1976, das Steiermärkische Tanzschulgesetz, das Dienst-
recht und Besoldungsrecht der Bediensteten des Landes Steiermark, das Gemeindebediensteten-
gesetz 1957, das Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz 1962, die Dienst- und Gehaltsordnung der 
Beamten der Landeshauptstadt Graz 1956 und das Grazer Gemeindevertragsbedienstetengesetz 

geändert werden

Der Landtag Steiermark hat beschlossen:
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Artikel 1 

Steiermärkisches Gesetz über die Anerkennung von Berufsqualifikationen – StGAB 
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Abschnitt 2 

Anerkennung von Berufsqualifikationen 
§ 3 Berufsqualifikationen
§ 4 Verfahren zur Anerkennung von Berufsqualifikationen 
§ 5 Ausgleichsmaßnahmen
§ 6 Führen von Berufsbezeichnungen 
§ 7 Sprachkenntnisse
§ 8 Diskriminierungsverbot
§ 9 Befugnis zur vorübergehenden und gelegentlichen Ausübung einer Tätigkeit 

Abschnitt 3 

Schlussbestimmungen
§ 10 Behörden
§ 11 Verweise 
§ 12 Gemeinschaftsrecht
§ 13 Inkrafttreten

Abschnitt 1 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 

Sachlicher Geltungsbereich 

(1) Dieses Gesetz gilt für die Ausübung von Berufen sowie für den Zugang zu diesen, soweit die Gesetz-
gebung diesbezüglich in die Zuständigkeit des Landes fällt. 

(2) Folgende Gesetze bleiben unberührt: 

1.  Steiermärkisches Land- und forstwirtschaftliches Berufsausbildungsgesetz 1991,  

2.  Steiermärkisches Tierzuchtgesetz,  

3.  Gesetz über die fachlichen Anstellungserfordernisse für Kindergärtnerinnen/Kindergärtner und Erziehe-
rinnen/Erzieher an Horten und Schülerheimen,

4.  Steiermärkisches Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz. 

§ 2 

Persönlicher Geltungsbereich 

(1) Dieses Gesetz gilt für Inländerinnen/Inländer und sonstige Angehörige eines EU-Mitgliedstaates, Ange-
hörige eines EWR-Vertragsstaates und Drittstaatsangehörige, soweit diesen nach dem Recht der Europäischen 
Union oder auf Grund eines Staatsvertrages dieselben Rechte für den Berufszugang zu gewähren sind wie Inlän-
derinnen/Inländern.

(2) Drittstaatsangehörige, die in Österreich zum Daueraufenthalt berechtigt sind, werden auf dem Gebiet 
der Anerkennung der berufsqualifizierenden Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstiger Befähigungsnachweise 
wie österreichische Staatsangehörige behandelt (Artikel 11 Abs. 1 lit. c der Richtlinie 2003/109/EG).

Abschnitt 2 

Anerkennung von Berufsqualifikationen 

§ 3 

Berufsqualifikationen

(1) Personen gemäß § 2 darf der Zugang zu Berufen sowie deren Ausübung, für die nach landesrechtlichen 
Vorschriften ein Befähigungs- oder Ausbildungsnachweis im Sinne des Artikels 11 in Verbindung mit Artikel 13 
Berufsqualifikationsrichtlinie erforderlich ist, nicht wegen mangelnder Qualifikation verweigert werden, wenn 
sie

1.  einen Befähigungs- oder Ausbildungsnachweis vorlegen, der  

a) in einem EU-Mitgliedstaat erforderlich ist, um in dessen Hoheitsgebiet die Erlaubnis zur Aufnahme und 
Ausübung dieses Berufs zu erhalten, 

b) von der zuständigen Behörde dieses Staates ausgestellt ist und 

c) bescheinigt, dass das Berufsqualifikationsniveau der Inhaberin/des Inhabers zumindest unmittelbar unter 
jenem Niveau nach Artikel 11 der Berufsqualifikationsrichtlinie liegt, das landesrechtlich gefordert wird, 

oder
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2.  den Beruf als Vollzeitbeschäftigung während zweier aufeinanderfolgender Jahre in den letzten zehn Jahren in 
einem EU-Mitgliedstaat ausgeübt haben, der diesen Beruf nicht reglementiert, und einen Befähigungs- oder 
Ausbildungsnachweis vorlegen, der

a) von der zuständigen Behörde dieses Staates ausgestellt ist und 

b) bescheinigt, dass das Berufsqualifikationsniveau der Inhaberin/des Inhabers zumindest unmittelbar unter 
jenem Niveau nach Artikel 11 lit. a bis e der Berufsqualifikationsrichtlinie liegt, das landesrechtlich gefor-
dert wird, und 

c) bescheinigt, dass die Inhaberin/der Inhaber auf die Ausübung des betreffenden Berufs vorbereitet wurde. 

(2) Abs. 1 gilt sinngemäß für Ausbildungsnachweise, die in EWR-Vertragsstaaten oder Drittstaaten ausge-
stellt worden sind, soweit diese nach dem Recht der Europäischen Union oder auf Grund eines Staatsvertrages 
anzuerkennen sind. 

§ 4 

Verfahren zur Anerkennung von Berufsqualifikationen 

(1) Die Behörde hat über einen Antrag auf Anerkennung einer Berufsqualifikation ohne unnötigen Auf-
schub, spätestens jedoch binnen vier Monaten nach Vorlage der vollständigen Unterlagen mittels Bescheid zu 
entscheiden.

(2) Die Behörde hat der antragstellenden Person binnen einem Monat den Empfang der Unterlagen zu 
bestätigen und ihr gegebenenfalls mitzuteilen, welche Unterlagen fehlen. Folgende Unterlagen dürfen im Ver-
fahren verlangt werden: 

1. Staatsangehörigkeitsnachweis der betreffenden Person. 

2. Kopie der Befähigungsnachweise oder des Ausbildungsnachweises, der zur Aufnahme des entsprechenden 
Berufes berechtigt, sowie gegebenenfalls eine Bescheinigung über die von der betreffenden Person erwor-
bene Berufserfahrung. 

(3) Ferner kann die Behörde die Antragstellerin/den Antragsteller auffordern, Informationen zu seiner Aus-
bildung vorzulegen, soweit dies erforderlich ist, um festzustellen, ob diese möglicherweise von der landesrecht-
lich geforderten Ausbildung gemäß Artikel 14 der Berufsqualifikationsrichtlinie erheblich abweicht. Ist der 
Antragsteller nicht in der Lage, diese Informationen vorzulegen, so wendet sich die Behörde an die Kontaktstelle, 
die zuständige Behörde oder an eine andere einschlägige Stelle des Herkunftsmitgliedstaates. 

(4) Wird die Aufnahme eines Berufs landesrechtlich von der Vorlage eines Zuverlässigkeitsnachweises oder
einer Bescheinigung über die Konkursfreiheit abhängig gemacht oder ist die Ausübung dieses Berufes im Falle 
eines schwerwiegenden standeswidrigen Verhaltens oder einer Verurteilung wegen strafbarer Handlungen
auszusetzen oder untersagt, gelten als hinreichender Nachweis Unterlagen, die von den zuständigen Behörden 
des Herkunftsmitgliedstaates ausgestellt wurden und die belegen, dass die Erfordernisse erfüllt werden. Die 
Behörden des Herkunftsmitgliedstaates müssen die geforderten Unterlagen binnen zwei Monaten übermitteln. 
Werden im Herkunftsmitgliedstaat die vorgenannten Unterlagen nicht ausgestellt, können sie durch eine eides-
stattliche Erklärung oder – in den Staaten, in denen es keine eidesstattliche Erklärung gibt – durch eine feierliche 
Erklärung ersetzt werden, die die betreffende Person vor einer zuständigen Justiz- oder Verwaltungsbehörde 
oder gegebenenfalls vor einem Notar oder einer entsprechend bevollmächtigten Berufsorganisation des Her-
kunftsmitgliedstaates, die eine diese eidesstattlichen oder feierlichen Erklärungen bestätigende Bescheinigung 
ausstellt, abgegeben hat. 

(5) Ist für die Aufnahme eines Berufs ein Nachweis über die körperliche und geistige Gesundheit des 
Antragstellers landesrechtlich vorgeschrieben, so ist der im Herkunftsmitgliedstaat geforderte diesbezügliche 
Nachweis hinreichend. Wird im Herkunftsmitgliedstaat kein derartiger Nachweis verlangt, hat die Behörde eine 
von einer zuständigen Behörde dieses Staates ausgestellte Bescheinigung anzuerkennen, sofern diese von der 
zuständigen Behörde dieses Staates binnen zwei Monaten übermittelt wird. 

(6) Wird für die Aufnahme eines Berufes ein Nachweis über die finanzielle Leistungsfähigkeit des Antrag-
stellers oder ein Nachweis darüber verlangt, dass der Antragsteller gegen die finanziellen Risiken seiner beruf-
lichen Haftpflicht versichert ist, und zwar gemäß den in Österreich geltenden Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften über die Einzelheiten und den Umfang einer solchen Garantie, so wird als hinreichender Nachweis eine 
diesbezügliche Bescheinigung anerkannt, die von einer Bank oder einer Versicherung in einem anderen Mit-
gliedstaat ausgestellt wurde. 

(7) Die in den Abs. 4 bis 6 genannten Nachweise dürfen bei ihrer Vorlage nicht älter als drei Monate sein. 

(8) Hat die Behörde berechtigte Zweifel an der Echtheit der Unterlagen, kann sie von der zuständigen 
Behörde des Mitgliedstaates eine Bestätigung der Authentizität der in jenem Mitgliedstaat ausgestellten Beschei-
nigungen und Ausbildungsnachweise verlangen. 
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§ 5 

Ausgleichsmaßnahmen

(1) Die Behörde hat in den Bescheid nach § 4 Abs. 1 die aufschiebende Bedingung der Absolvierung eines 
höchstens dreijährigen Anpassungslehrganges oder der Ablegung einer Eignungsprüfung aufzunehmen, wenn 

1.  die Ausbildungsdauer im Staat, in dem der Befähigungsnachweis erlangt wurde, mindestens ein Jahr unter 
der in der Steiermark geforderten Ausbildungsdauer liegt oder die Ausbildung der antragstellenden Person 
sich in einem theoretischen oder praktischen Fachgebiet wesentlich von den in der Steiermark geforderten 
Ausbildungsinhalten unterscheidet, und 

2.  nur insoweit, als die für die Berufsausübung erforderlichen Kenntnisse nicht bereits durch die Berufserfahrung 
der antragstellenden Person ganz oder teilweise abgedeckt sind. 

(2) Die antragstellende Person kann zwischen der Absolvierung eines Anpassungslehrganges oder der Able-
gung einer Eignungsprüfung wählen. 

(3) Bei der Vorschreibung von Ausgleichsmaßnahmen ist die Verhältnismäßigkeit zu wahren und insbeson-
dere die Berufserfahrung angemessen zu berücksichtigen. 

§ 6 

Führen von Berufsbezeichnungen 

Wenn das Führen von Berufsbezeichnungen im Zusammenhang mit einer landesrechtlich reglementierten 
beruflichen Tätigkeit vorgesehen ist, so haben Personen, deren Berufsqualifikationen gemäß § 4 anerkannt wur-
den, diese Berufsbezeichnungen und deren etwaige Abkürzungen zu führen. 

§ 7 

Sprachkenntnisse

Soweit in landesrechtlichen Bestimmungen Sprachkenntnisse verlangt werden, sind solche ausreichend, die 
für die Ausübung des jeweiligen Berufes erforderlich sind. 

§ 8 

Diskriminierungsverbot

Wenn landesgesetzlich Voraussetzungen oder Verfahren für die Anerkennung von Ausbildungen anderer 
Bundesländer festgelegt und diese gegenüber diesem Gesetz benachteiligend sind, ist dieses Gesetz sinngemäß 
anzuwenden, soweit es erforderlich ist, um eine unsachliche Schlechterstellung zu beseitigen. 

§ 9 

Befugnis zur vorübergehenden und gelegentlichen Ausübung einer Tätigkeit 

(1) Personen mit einer Staatsangehörigkeit nach § 2, die in einem dieser Staaten rechtmäßig beruflich nie-
dergelassen sind, sind zur vorübergehenden und gelegentlichen Ausübung desselben Berufs in der Steiermark 
befugt. Ob die Ausübung der Tätigkeit vorübergehend und gelegentlich erfolgt, ist insbesondere anhand ihrer 
Dauer, Häufigkeit, regelmäßigen Wiederkehr und Kontinuität zu beurteilen. Wenn der betreffende Beruf im Staat 
der Niederlassung nicht reglementiert ist, gilt die Befugnis zur Ausübung nur, wenn die Person dort den Beruf 
während der vorhergehenden zehn Jahre mindestens zwei Jahre lang ausgeübt hat. 

(2) Personen, die nach Abs. 1 eine Tätigkeit in der Steiermark ausüben, dürfen dabei nur unter der Berufs-
bezeichnung in einer Amtssprache ihres Niederlassungsstaates tätig werden. Wer danach berechtigt ist, eine 
gleiche Berufsbezeichnung wie nach landesrechtlichen Vorschriften zu führen, hat dabei zusätzlich die Berufsor-
ganisation, der er im Niederlassungsstaat angehört, sowie den Niederlassungsstaat anzugeben. Gibt es im Nie-
derlassungsmitgliedstaat keine entsprechende Berufsbezeichnung, wird die Bezeichnung des Ausbildungsnach-
weises in einer Amtssprache des Niederlassungsmitgliedstaates verwendet. 

(3) Personen, die nach Abs. 1 eine Tätigkeit in der Steiermark ausüben, unterliegen keiner Verpflichtung, 
einer landesrechtlich geregelten Berufsorganisation anzugehören. Sie unterliegen aber den Vorschriften und 
allfälligen Disziplinarbestimmungen, die mit der beruflichen Qualifikation zusammenhängen, insbesondere hin-
sichtlich des Führens von Berufsbezeichnungen und des Umfangs der zu einem Beruf gehörenden Tätigkeiten. 

(4) In den Materiengesetzen enthaltene zusätzliche Anforderungen gemäß Artikel 6, 7 und 9 der Berufsqua-
lifikationsrichtlinie bleiben unberührt. 
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Abschnitt 3 

Schlussbestimmungen

§ 10 

Behörden 

Die behördliche Zuständigkeit richtet sich nach jenen Landesgesetzen, die die Ausübung von Berufen sowie 
den Zugang zu diesen regeln. Falls darin keine Zuständigkeit für die Anerkennung von Berufsqualifikationen 
festgelegt ist, ist die Landesregierung zuständige Behörde, ausgenommen im eigenen Wirkungsbereich der 
Gemeinden.

§ 11 

Verweise 

(1) Verweise in diesem Gesetz auf andere Landesgesetze sind als Verweise auf die jeweils geltende Fassung 
zu verstehen. 

(2) Verweise auf Vorschriften der Europäischen Union sind als Verweise auf folgende Fassungen zu verste-
hen:

1. Berufsqualifikationsrichtlinie: Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Sep-
tember 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen, ABl. L 255 vom 30. 9. 2005, S. 22, zuletzt in der 
Fassung der Verordnung (EG) Nr. 1430/2007 der Kommission vom 5. Dezember 2007 zur Änderung der 
Anhänge II und III der Richtlinie 2005/36/EG,  ABl. L 320 vom 6.12.2007, S. 3; 

2. Richtlinie 2003/109/EG: Richtlinie 2003/109/EG des Rates vom 25. November 2003 betreffend die Rechtsstel-
lung der langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen, ABl. L 16 vom 23. 1. 2004, S. 44; 

3. Richtlinie 2004/38/EG: Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 
über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten 
frei zu bewegen und aufzuhalten, ABl. L 158 vom 30.4.2004, S. 77, in der Fassung ABl. Nr. L 229 vom 29.6.2004, 
S. 35. 

§ 12 

Gemeinschaftsrecht 

Durch dieses Gesetz werden folgende Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft umgesetzt: 

1.  Berufsqualifikationsrichtlinie; 

2.  Richtlinie 2003/109/EG; 

3.  Richtlinie 2004/38/EG. 

§ 13 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag, das ist der 25. Juli 2008, in Kraft. 

Artikel 2 

Änderung des Berufsjägerprüfungsgesetzes 

Das Berufsjägerprüfungsgesetz, LGBl. Nr. 17/1998, in der Fassung LGBl. Nr. 58/2000, wird geändert wie 
folgt:

1. § 1 lautet:

„§ 1 

Voraussetzungen für die Berufsausübung 

(1) Personen, welche als Berufsjäger tätig werden sollen, haben sich zum Nachweis der erforderlichen Kennt-
nisse der Berufsjägerprüfung zu unterziehen. Nach positiver Ablegung der Prüfung steht ihnen das Recht zur 
Führung der Berufsbezeichnung ,Berufsjäger‘ zu. 

(2) Für die Bestätigung und Beeidigung als Jagdschutzorgan gelten die Bestimmungen des § 34 des Steier-
märkischen Jagdgesetzes 1986, LGBl. Nr. 23/1986, in der jeweils geltenden Fassung.“ 
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2. § 2 lautet:

„§ 2 

Prüfungszulassung

Zur Prüfung werden nur Personen zugelassen, die folgende Voraussetzungen erfüllen: 

1.  Vollendung des 18. Lebensjahres, 

2.  körperliche und geistige Eignung, 

3.  Zuverlässigkeit und  

4.  ordnungsgemäßer Abschluss der Berufsjägerausbildung entsprechend der von der Steirischen Landesjäger-
schaft erlassenen Berufsjäger-Ausbildungsordnung.“ 

3. § 3 erhält die Überschrift „Prüfungskommission“, § 4 die Überschrift „Prüfungsstoff“, § 5 die Überschrift 
„Prüfungsablauf und -gebühr“ und § 6 die Überschrift „Prüfungsvorschriften und Termine“. 

4. Nach § 5 wird folgender § 5 a eingefügt:

„§ 5 a 

Anerkennung von Berufsqualifikationen 

(1) Der Nachweis über die erfolgreich abgelegte Berufsjägerprüfung ist ein Zeugnis im Sinne des Artikels 11 
lit. b der Berufsqualifikationsrichtlinie (Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen). 

(2) Die Anerkennung von ausländischen Qualifikationsnachweisen richtet sich nach dem Steiermärkischen 
Gesetz über die Anerkennung von Berufsqualifikationen – StGAB in der jeweils geltenden Fassung, dies mit
der Maßgabe, dass dieses Gesetz auch auf in einem anderen Bundesland absolvierte Ausbildungen anzu-
wenden ist. 

(3) Die Anerkennung erfolgt durch die Landesregierung nach Anhörung der Steirischen Landesjägerschaft 
und der Steiermärkischen Landarbeiterkammer. Die näheren Bestimmungen für die Vorschreibung von Eig-
nungsprüfungen oder Anpassungslehrgängen sind in der Berufsjäger-Ausbildungsordnung zu regeln.“ 

5. Der Text des bisherigen § 7 erhält die Absatzbezeichnung „(1)“. Dem Abs. 1 wird folgender Abs. 2 ange-
fügt:

„(2) Die Änderung der §§ 1 und 2, die Einfügung des § 5 a und der Überschriften zu den §§ 3, 4, 5 und 6 
durch die Novelle LGBl. Nr. 77/2008 treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag, das ist der 25. Juli 2008, 
in Kraft.“ 

Artikel 3 

Änderung des Steiermärkischen Schischulgesetzes 1997 

Das Steiermärkische Schischulgesetz 1997, LGBl. Nr. 58/1997, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 58/2006, wird 
geändert wie folgt: 

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:

a) nach dem Eintrag „§ 2 Ausnahmen vom Geltungsbereich des Gesetzes“ wird der Eintrag „§ 2 a Befugnis zur 
vorübergehenden und gelegentlichen erwerbsmäßigen Unterweisung im Schilauf“ eingefügt.

b) Der Eintrag zu § 28 a lautet „(entfallen)“.

2. § 1 Abs. 3 lautet: 

„(3) Die erwerbsmäßige Unterweisung in den Fertigkeiten des Schilaufs sowie die Anwerbung von Personen 
zum Zweck, ihnen diese Fertigkeiten zu vermitteln oder durch Hilfspersonal vermitteln zu lassen, ist – unbescha-
det der Bestimmungen der §§ 2 und 2 a – nur Inhabern einer Bewilligung gemäß § 3 Abs. 1 gestattet.“ 
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3. § 2 Abs. 2 lautet: 

„(2) Von den Bestimmungen dieses Gesetzes ist die Unterweisung im Schilauf ausgenommen, die von Schi-
schulen anderer Bundesländer oder ausländischer Schischulen für ihre nicht in der Steiermark aufgenommenen 
Schüler im Rahmen des Ausflugsverkehrs durchgeführt wird. Der Leiter dieser Schischule hat die Dauer seines 
Aufenthaltes und die Anzahl der von ihm zu unterweisenden Personen der Landesregierung zu melden. § 2 a 
bleibt unberührt.“ 

4. Nach § 2 wird folgender § 2 a eingefügt:

„§ 2 a 

Befugnis zur vorübergehenden und gelegentlichen erwerbsmäßigen Unterweisung im Schilauf 

(1) Die Befugnis zur vorübergehenden und gelegentlichen erwerbsmäßigen Unterweisung im Schilauf durch 
einen vom Personenkreis nach § 2 Steiermärkisches Gesetz über die Anerkennung von Berufsqualifikationen – 
StGAB umfassten Dienstleister richtet sich nach den Bestimmungen des StGAB in der jeweils geltenden Fas-
sung.

(2) Die erstmalige Aufnahme der vorübergehenden und gelegentlichen erwerbsmäßigen Unterweisung im 
Schilauf ist der Landsregierung vorher schriftlich anzuzeigen. Dieser Meldung müssen folgende Dokumente 
beigefügt sein: 

a) ein Nachweis über die Staatsangehörigkeit des Dienstleisters; 

b) eine Bescheinigung darüber, dass der Dienstleister in einem Staat nach § 2 Abs. 1 StGAB rechtmäßig zur er-
werbsmäßigen Erteilung von Schiunterricht niedergelassen ist und dass ihm die Ausübung dieser Tätigkeit 
zum Zeitpunkt der Vorlage der Bescheinigung nicht, auch nicht vorübergehend, untersagt ist; 

c) wenn die Unterweisung im Schilauf im Staat der Niederlassung nicht reglementiert ist (§ 9 Abs. 1 letzter Satz 
StGAB), ein Nachweis darüber, dass der Dienstleister während der vorhergehenden zehn Jahre mindestens 
zwei Jahre erwerbsmäßig Schiunterricht erteilt hat; 

d) ein Nachweis über eine ausreichende Haftpflichtversicherung. 

(3) Die Meldung nach Abs. 2 ist einmal jährlich zu erneuern, wenn der Dienstleister beabsichtigt, während 
des betreffenden Jahres vorübergehend und gelegentlich erwerbsmäßigen Schiunterricht in der Steiermark zu 
erteilen. Die in Abs. 2 genannten Dokumente müssen nur beigefügt werden, wenn sich eine wesentliche Ände-
rung gegenüber der bereits bescheinigten Situation ergeben hat.“ 

5. § 4 Abs. 2 bis 4 lautet: 

„(2) Die Verlässlichkeit ist nicht gegeben, wenn die Bewilligungswerberin/der Bewilligungswerber nach der 
von ihr/ihm vorzulegenden Strafregisterbescheinigung wegen eines vorsätzlichen, mit mehr als einjähriger Frei-
heitsstrafe bedrohten Verhaltens oder wegen einer sonstigen strafbaren Handlung gegen fremdes Vermögen 
oder gegen die Sittlichkeit gerichtlich verurteilt worden ist. 

(3) Die gesundheitliche Eignung hat die Bewilligungswerberin/der Bewilligungswerber durch ein ärztliches 
Zeugnis nachzuweisen. 

(4) Die fachliche Befähigung ist durch Zeugnisse im Sinne des § 11 (Diplomschilehrer) und § 12 (Schiführer) 
bzw. durch gleichwertige, gemäß §§ 18 und 19 anerkannte Ausbildungs- oder Befähigungsnachweise zu bele-
gen.“

6. § 19 lautet:

„§ 19 

Anerkennung von Berufsqualifikationen 

(1) Die Nachweise über die erfolgreich abgelegten Prüfungen gemäß den §§ 10  Abs. 3, 11, 12, 13, 14, 15 und 
16 sind Zeugnisse im Sinne des Artikels 11 lit. b der Berufsqualifikationsrichtlinie (Richtlinie 2005/36/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifi-
kationen).

(2) Bei Inländerinnen/Inländern und sonstigen Angehörigen eines EU-Mitgliedstaates, Angehörigen eines 
EWR-Vertragsstaates und Drittstaatsangehörigen, soweit diesen nach dem Recht der Europäischen Union oder 
auf Grund eines Staatsvertrages dieselben Rechte für den Berufszugang zu gewähren sind wie Inländerinnen/
Inländern, richtet sich die Anerkennung von ausländischen Qualifikationsnachweisen nach dem Steiermär-
kischen Gesetz über die Anerkennung von Berufsqualifikationen – StGAB in der jeweils geltenden Fassung. 
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(3) Die Anerkennung erfolgt durch die Landesregierung, allenfalls unter Vorschreibung einer Ergänzungs-
prüfung. Die Voraussetzungen für die Vorschreibung einer Ergänzungsprüfung richten sich nach dem StGAB in 
der jeweils geltenden Fassung. 

(4) Eine in einem anderen Bundesland durch Bescheid ausgesprochene Anerkennung von Ausbildungen im 
Sinne dieser Bestimmung gilt auch für die Steiermark.“ 

7. § 28 a entfällt. 

8. § 30 a lautet: 

„§ 30 a 

Gemeinschaftsrecht 

Durch dieses Gesetz werden folgende Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft umgesetzt: 

1.  Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die Anerken-
nung von Berufsqualifikationen, ABl. L 255 vom 30. 9. 2005, S. 22, zuletzt in der Fassung der Verordnung (EG) 
Nr. 1430/2007 der Kommission vom 5. Dezember 2007 zur Änderung der Anhänge II und III der Richtlinie 
2005/36/EG,  ABl. L 320 vom 6.12.2007, S. 3; 

2.  Richtlinie 2003/109/EG des Rates vom 25. November 2003 betreffend die Rechtsstellung der langfristig aufent-
haltsberechtigten Drittstaatsangehörigen, ABl. L 16 vom 23. 1. 2004, S. 44; 

3.  Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über das Recht der Uni-
onsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und 
aufzuhalten, ABl. L 158 vom 30.4.2004, S. 77, in der Fassung ABl. Nr. L 229 vom 29.6.2004, S. 35.“ 

9. Dem § 34 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

„(3) Die Änderung des Inhaltsverzeichnisses, des § 1 Abs. 3, § 2 Abs. 2, § 4 Abs. 2 bis 4, § 19 und § 30 a, die 
Einfügung des § 2 a sowie der Entfall des § 28 a durch die Novelle LGBl. Nr. 77/2008 treten mit dem der Kund-
machung folgenden Tag, das ist der 25. Juli 2008, in Kraft.“ 

Artikel 4 

Änderung des Steiermärkischen Berg- und Schiführergesetzes 1976  

Das Steiermärkische Berg- und Schiführergesetz 1976, LGBl. Nr. 53/1976, zuletzt in der Fassung LGBl.
Nr. 56/2006, wird geändert wie folgt: 

1. § 4 Abs. 1 lit. a lautet: 

„a) die Staatsbürgerschaft von Österreich, eines anderen EU-Mitgliedstaates, eines EWR-Vertragsstaates oder 
eines Drittstaates, soweit diesen Staatsangehörigen nach dem Recht der Europäischen Union oder auf Grund 
eines Staatsvertrages dieselben Rechte für den Berufszugang zu gewähren sind wie Inländerinnen/Inlän-
dern;“

2. § 13 lautet:

„§ 13 

Anerkennung von Berufsqualifikationen 

(1) Der Besuch von Ausbildungslehrgängen an Einrichtungen des Bundes, eines Bundeslandes oder des 
österreichischen Berg- und Schiführerverbandes zur Heranbildung von Berg- und Schiführern und die nach 
Abschluss dieser Lehrgänge abgelegte Prüfung ist einer Ausbildung und Prüfung gemäß §§ 9 und 10 dieses 
Gesetzes gleichzuhalten, wenn der Lehrstoff (Prüfungsstoff) dieser Ausbildungslehrgänge (Prüfungen) die in den 
§§ 9 und 10 enthaltenen Lehrgegenstände (Prüfungsgegenstände) umfasst und für die Aufnahme in den Ausbil-
dungslehrgang die Vollendung des 19. Lebensjahres und der Nachweis ausreichender bergsteigerischer und 
schiläuferischer Kenntnisse (§ 9 Abs. 6 lit. f) gefordert sind. 

(2) Bei welchen Ausbildungslehrgängen die Voraussetzungen des Abs. 1 zutreffen, hat die Landesregierung 
durch Verordnung zu bestimmen. 
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(3) Der Nachweis über die erfolgreich abgelegte Berg- und Schiführerprüfung ist ein Zeugnis im Sinne des 
Artikels 11 lit. b der Berufsqualifikationsrichtlinie (Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen). 

(4) Die Anerkennung von ausländischen Qualifikationsnachweisen richtet sich nach dem Steiermärkischen 
Gesetz über die Anerkennung von Berufsqualifikationen – StGAB in der jeweils geltenden Fassung. Die Aner-
kennung erfolgt durch die Landesregierung.“ 

3. Nach § 13 wird  folgender § 13 a eingefügt:

„§ 13 a 

Befugnis zur vorübergehenden und gelegentlichen Ausübung der Tätigkeit als Berg- und Schiführer 

Die vorübergehende und gelegentliche Ausübung der Tätigkeit als Berg- und Schiführer richtet sich nach 
dem Steiermärkischen Gesetz über die Anerkennung von Berufsqualifikationen – StGAB in der jeweils geltenden 
Fassung.“

4. Dem § 27 wird folgender Abs. 3 angefügt:

„(3) Die Änderung des § 4 Abs. 1 lit. a und § 13 sowie die Einfügung des § 13 a durch die Novelle LGBl.
Nr. 77/2008 treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag, das ist der 25. Juli 2008, in Kraft.“ 

Artikel 5 

Änderung des Steiermärkischen Tanzschulgesetzes  

Das Steiermärkische Tanzschulgesetz 2000, LGBl. Nr. 17/2000, wird geändert wie folgt: 

1. § 4 lautet: 

„§ 4 

Persönliche Voraussetzungen 

(1) Die Betriebsbewilligung darf nur Personen erteilt werden, die 

1.  Inländerinnen/Inländer oder sonstige Angehörige eines EU-Mitgliedstaates, eines EWR-Vertragsstaates oder 
eines Drittstaates sind, soweit diesen nach dem Recht der Europäischen Union oder auf Grund eines Staatsver-
trages dieselben Rechte für den Berufszugang zu gewähren sind wie Inländerinnen/Inländern, 

2. eigenberechtigt sind, 

3.  die erforderliche Verlässlichkeit besitzen, 

4.  die gesundheitliche Eignung besitzen und 

5.  die fachliche Befähigung nachweisen. 

(2) Die Verlässlichkeit nach Abs. 1 Z. 3 ist nicht gegeben, wenn 

1.  sich aus der Strafregisterbescheinigung ergibt, dass er wegen eines vorsätzlichen, mit mehr als einjähriger 
Freiheitsstrafe bedrohten Vergehens oder wegen einer strafbaren Handlung gegen fremdes Vermögen oder 
gegen die Sittlichkeit gerichtlich verurteilt worden ist, oder 

2.  der Antrag auf Konkurseröffnung über das Vermögen des Bewilligungswerbers mangels eines zur Deckung 
der Kosten des Konkursverfahrens voraussichtlich hinreichenden Vermögens abgewiesen worden ist und seit-
her nicht mindestens drei Jahre vergangen sind. 

(3) Der Bewilligungswerber hat die gesundheitliche Eignung durch ein ärztliches Zeugnis nachzuweisen. 
Zeugnisse und Bescheinigungen dürfen nicht älter als drei Monate sein. 

(4) Die fachliche Befähigung ist gegeben, wenn der Bewilligungswerber 

1.  eine mindestens dreijährige berufsmäßige Verwendung in einer erwerbsmäßig betriebenen Tanzschule nach-
weist und 

2.  die Ausbildung zum Tanzlehrer (§ 10) erfolgreich absolviert hat.“ 

2. § 10 Abs. 2 lautet:

„(2) Zur Tanzlehrerausbildung dürfen nur Personen zugelassen werden, die die Voraussetzungen gemäß § 4 
Abs. 1 Z. 1 bis 4 erfüllen, wobei § 4 Abs. 2 Z. 2 nicht anzuwenden ist.“ 



246 LGBl., Stück 23, Nr. 77, ausgegeben am 24. Juli 2008 4

3. § 13 lautet:

„§ 13 

Anerkennung von ausländischen Tanzlehrerausbildungen 

(1) Die Nachweise über 

1.  die Lehrberechtigung nach § 10 Abs. 1 und 

2.  über die fachliche Befähigung nach § 4 Abs. 4 

sind Befähigungsnachweise im Sinne des Artikels 11 lit. a der Berufsqualifikationsrichtlinie. 

(2) Bei Inländerinnen/Inländern und sonstigen Angehörigen eines EU-Mitgliedstaates, Angehörigen eines 
EWR-Vertragsstaates und Drittstaatsangehörigen, soweit diesen nach dem Recht der Europäischen Union oder 
auf Grund eines Staatsvertrages dieselben Rechte für den Berufszugang zu gewähren sind wie Inländerinnen/
Inländern, richtet sich die Anerkennung von ausländischen Qualifikationsnachweisen nach dem Steiermärkischen
Gesetz über die Anerkennung von Berufsqualifikationen – StGAB.

(3) Die Anerkennung erfolgt mittels Bescheid durch die Landesregierung. Die Eignungsprüfung und die 
Anpassungslehrgänge sind beim Verband der Tanzlehrer Steiermarks abzunehmen bzw. durchzuführen. Das 
Nähere wird durch Verordnung der Landesregierung geregelt. 

(4) Eine bereits ausgesprochene Anerkennung von Diplomen, Prüfungszeugnissen und sonstigen Ausbil-
dungsnachweisen eines Staatsangehörigen nach Abs. 2 durch ein anderes Bundesland gilt auch für die Steier-
mark.

(5) Die Anerkennung der Ausbildung berechtigt dazu, den Tanzlehrerberuf unter der Berufsbezeichnung 
,Tanzlehrerin/Tanzlehrer‘ auszuüben und das Tanzlehrerabzeichen zu führen. Tanzlehrern, denen zum erfolg-
reichen Abschluss eines gemäß Abs. 2 anerkannten Lehrganges ein Abzeichen verliehen wurde, sind befugt, 
dasselbe anstelle des Abzeichens gemäß § 11 zu tragen.“ 

4. Nach § 26 wird folgender § 26 a eingefügt:

„§ 26 a 

Inkrafttreten von Novellen 

Die Änderung des § 4, des § 10 Abs. 2 und des § 13 durch die Novelle LGBl. Nr. 77/2008 treten mit dem der 
Kundmachung folgenden Tag, das ist der 25. Juli 2008, in Kraft.“ 

Artikel 6 

Änderung des Dienstrechts und Besoldungsrechtes der Bediensteten des Landes Steiermark 

Das Gesetz über das Dienstrecht und Besoldungsrecht der Bediensteten des Landes Steiermark, LGBl. 
29/2003, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 30/2007, wird wie folgt geändert: 

1. § 10 lautet: 

„§ 10 

Anerkennung von Berufsqualifikationen 

(1) Soweit § 10 nichts Abweichendes bestimmt, sind die Bestimmungen des Steiermärkischen Gesetzes über 
die Anerkennung von Berufsqualifikationen – StGAB, LGBl. Nr. 77/2008, anzuwenden. 

(2) Für Inländerinnen/Inländer und sonstige Angehörige eines EU-Mitgliedstaates, Angehörige eines EWR-
Vertragsstaates und Drittstaatsangehörige, soweit diesen nach dem Recht der Europäischen Union oder auf 
Grund eines Staatsvertrages dieselben Rechte für den Berufszugang zu gewähren sind wie Inländerinnen/Inlän-
dern, gelten hinsichtlich der besonderen Anstellungserfordernisse ergänzend die Abs. 3 bis 6. 

(3) Personen mit einem Ausbildungsnachweis, der zum unmittelbaren Zugang zu einem Beruf im öffent-
lichen Dienst des Herkunftslandes berechtigt, erfüllen die entsprechenden besonderen Anstellungserfordernisse 
für eine Verwendung, die diesem Beruf im Wesentlichen entspricht, wenn 

1. diese Entsprechung gemäß Abs. 5 festgestellt worden ist und 

2. a) eine Anerkennung gemäß Abs. 5 ohne Feststellung zusätzlicher Erfordernisse ausgesprochen worden ist 
oder

b) die in der Anerkennung gemäß Abs. 5 festgelegten zusätzlichen Erfordernisse erbracht worden sind. 
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(4) Ausbildungsnachweise nach Abs. 3 sind die Nachweise gemäß § 3 Abs. 1 StGAB. 

(5) Über Antrag einer Bewerberin/eines Bewerbers nach Abs. 2 um eine Inländern nicht vorbehaltene Ver-
wendung ist im Einzelfall zu entscheiden, 

1.  ob ein im Abs. 3 genannter Beruf im öffentlichen Dienst des Herkunftslandes der angestrebten Verwendung 
im Wesentlichen entspricht und 

2.  ob, in welcher Weise und in welchem Umfang es die Bedachtnahme auf die Erfordernisse der Verwendung 
verlangt, für die Anerkennung zusätzliche Erfordernisse gemäß § 5 StGAB festzulegen. 

(6) Auf das Verfahren gemäß Abs. 5 ist das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (AVG) anzuwen-
den.“

2. § 303 lautet: 

„§ 303 

Gemeinschaftsrecht 

Durch dieses Gesetz werden folgende Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft umgesetzt: 

1. Richtlinie 1979/7/EWG: Richtlinie 79/7/EWG des Rates vom 19. Dezember 1978 zur schrittweisen Verwirkli-
chung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen im Bereich der sozialen Sicherheit, 
ABl. L 006 vom 10/1/1979, S. 24; 

2. Richtlinie 1989/391/EWG: Richtlinie 89/391/EWG des Rates vom 12. Juni 1989 über die Durchführung von 
Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer bei der Arbeit, 
ABl. L. 183 vom 29/6/1989, S. 1–8; 

3. Richtlinie 1991/533/EWG: Richtlinie 91/533/EWG des Rates vom 14. Oktober 1991 über die Pflicht des Arbeit-
gebers zur Unterrichtung des Arbeitnehmers über die für seinen Arbeitsvertrag oder sein Arbeitsverhältnis 
geltenden Bedingungen, ABl. L. 288 vom 28/10/1991, S. 32; 

4. Richtlinie 1993/104/EG: Richtlinie 93/104/EG des Rates vom 23. November 1993 über bestimmte Aspekte der 
Arbeitszeitgestaltung, ABl. L. 307 vom 13/12/1993, S. 18; 

5. Richtlinie 1997/81/EG: Richtlinie 97/81/EG des Rates vom 15. Dezember 1997 zu der von UNICE, CEEP und 
EGB geschlossenen Rahmenvereinbarung über Teilzeitarbeit – Anhang: Rahmenvereinbarung über Teilzeitar-
beit, ABl. L. 014, vom 20/1/1998, S. 9; 

6. Richtlinie 2003/109/EG: Richtlinie 2003/109/EG des Rates vom 25. November 2003, betreffend die Rechtsstel-
lung der langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen, ABl. L. 16 vom 23. 1. 2004, S. 44; 

7. Richtlinie 2005/36/EG: Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 
2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen, ABl. L 255 vom 30. 9. 2005, S. 22, zuletzt in der Fassung 
der Verordnung (EG) Nr. 1430/2007 der Kommission vom 5. Dezember 2007 zur Änderung der Anhänge II und 
III der Richtlinie 2005/36/EG, ABl. L 320 vom 6.12.2007, S. 3; 

8.  Richtlinie 2004/38/EG: Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 
über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten 
frei zu bewegen und aufzuhalten, ABl. L 158 vom 30.4.2004, S. 77, in der Fassung ABl. Nr. L 229 vom 29.6.2004, 
S. 35.“ 

3. Dem § 306 wird folgender Abs. 8 angefügt:

„(8) Die Änderung der §§ 10 und 303 durch die Novelle LGBl. Nr. 77/2008 tritt mit dem auf die Kund-
machung folgenden Tag, das ist der 25. Juli 2008, in Kraft.“ 

Artikel 7 

Änderung des Gemeindebedienstetengesetzes 1957 

Das Gemeindebedienstetengesetz 1957, LGBl. Nr. 34/1957, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 55/2007, wird 
wie folgt geändert: 

1. Nach § 2 c wird folgender § 2 d eingefügt: 

„§ 2 d 

Anerkennung von Berufsqualifikationen 

(1) Soweit in den Absätzen 2 bis 6 nichts Abweichendes bestimmt ist, sind die Bestimmungen des Steier-
märkischen Gesetzes über die Anerkennung von Berufsqualifikationen – StGAB, LGBl. Nr. 77/2008, anzuwen-
den.
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(2) Für Inländerinnen/Inländer und sonstige Angehörige eines EU-Mitgliedstaates, Angehörige eines EWR-
Vertragsstaates und Drittstaatsangehörige, soweit diesen nach dem Recht der Europäischen Union oder auf 
Grund eines Staatsvertrages dieselben Rechte für den Berufszugang zu gewähren sind wie Inländerinnen/Inlän-
dern, gelten hinsichtlich der besonderen Anstellungserfordernisse ergänzend die Abs. 3 bis 6. 

(3) Personen mit einem Ausbildungsnachweis, der zum unmittelbaren Zugang zu einem Beruf im öffent-
lichen Dienst des Herkunftslandes berechtigt, erfüllen die entsprechenden Anstellungserfordernisse für eine 
Verwendung, die diesem Beruf im Wesentlichen entspricht, wenn 

1. diese Entsprechung gemäß Abs. 5 festgestellt worden ist und 

2. a) eine Anerkennung gemäß Abs. 5 ohne Feststellung zusätzlicher Erfordernisse ausgesprochen worden ist 
oder

b) die in der Anerkennung gemäß Abs. 5 festgelegten zusätzlichen Erfordernisse erbracht worden sind. 

(4) Ausbildungsnachweise nach Abs. 3 sind die Nachweise gemäß § 3 Abs. 1 StGAB. 

(5) Über Antrag einer Bewerberin/eines Bewerbers nach Abs. 2 um eine Inländern nicht vorbehaltene Ver-
wendung ist im Einzelfall zu entscheiden, 

1.  ob ein im Abs. 3 genannter Beruf im öffentlichen Dienst des Herkunftslandes der angestrebten Verwendung 
im Wesentlichen entspricht und 

2.  ob, in welcher Weise und in welchem Umfang es die Bedachtnahme auf die Erfordernisse der Verwendung 
verlangt, für die Anerkennung zusätzliche Erfordernisse gemäß § 5 StGAB festzulegen. 

(6) Auf das Verfahren gemäß Abs. 5 ist das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (AVG) 
anzuwenden.

(7) Für die Entscheidung nach Abs. 5 ist der Gemeindevorstand zuständig.“ 

2. Nach § 115 wird folgender § 115 b eingefügt: 

„§ 115 b 

Gemeinschaftsrecht 

Durch dieses Gesetz werden folgende Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft umgesetzt: 

1. Richtlinie 1979/7/EWG: Richtlinie 79/7/EWG des Rates vom 19. Dezember 1978 zur schrittweisen Verwirk-
lichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen im Bereich der sozialen Sicherheit, 
ABl. L 006 vom 10/1/1979, S. 24; 

2. Richtlinie 1989/391/EWG: Richtlinie 89/391/EWG des Rates vom 12. Juni 1989 über die Durchführung von 
Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer bei der Arbeit, 
ABl. L. 183 vom 29/6/1989, S. 1–8; 

3. Richtlinie 1991/533/EWG: Richtlinie 91/533/EWG des Rates vom 14. Oktober 1991 über die Pflicht des Arbeit-
gebers zur Unterrichtung des Arbeitnehmers über die für seinen Arbeitsvertrag oder sein Arbeitsverhältnis 
geltenden Bedingungen, ABl. L. 288 vom 28/10/1991, S. 32; 

4. Richtlinie 1993/104/EG: Richtlinie 93/104/EG des Rates vom 23. November 1993 über bestimmte Aspekte der 
Arbeitszeitgestaltung, ABl. L. 307 vom 13/12/1993, S. 18; 

5. Richtlinie 1997/81/EG: Richtlinie 97/81/EG des Rates vom 15. Dezember 1997 zu der von UNICE, CEEP und 
EGB geschlossenen Rahmenvereinbarung über Teilzeitarbeit – Anhang: Rahmenvereinbarung über Teilzeit-
arbeit, ABl. L. 014, vom 20/1/1998, S. 9; 

6. Richtlinie 2003/109/EG: Richtlinie 2003/109/EG des Rates vom 25. November 2003, betreffend die Rechtsstel-
lung der langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen, ABl. L. 16 vom 23.1.2004, S. 44; 

7. Richtlinie 2005/36/EG: Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 
2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen, ABl. L 255 vom 30. 9. 2005, S. 22, zuletzt in der Fassung 
der Verordnung (EG) Nr. 1430/2007 der Kommission vom 5. Dezember 2007 zur Änderung der Anhänge II und 
III der Richtlinie 2005/36/EG, ABl. L 320 vom 6.12.2007, S. 3; 

8. Richtlinie 2004/38/EG: Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 
über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten 
frei zu bewegen und aufzuhalten, ABl. L 158 vom 30.4.2004, S. 77, in der Fassung ABl. Nr. L 229 vom 29.6.2004, 
S. 35.“ 
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Artikel 8 

Inkrafttreten des Artikels 7 

Artikel 7, mit welchem die §§ 2 d und 115 a in das Steiermärkische Gemeindebedienstetengesetz 1957 ein-
gefügt werden, tritt mit dem auf die Kundmachung der Novelle LGBl. Nr. 77/2008 folgenden Tag, das ist der
25. Juli 2008, in Kraft. 

Artikel 9 

Änderung des Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetzes 1962 

Das Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz 1962, LGBl. Nr. 160/1962, zuletzt in der Fassung LGBl.
Nr. 54/2007 wird wie folgt geändert: 

1. Nach § 2 wird folgender § 2 a eingefügt: 

„§ 2 a 

Anerkennung von Berufsqualifikationen 

(1) Soweit in den Absätzen 2 bis 6 nichts Abweichendes bestimmt ist, sind die Bestimmungen des Steiermär-
kischen Gesetzes über die Anerkennung von Berufsqualifikationen – StGAB, LGBl. Nr. 77/2008, anzuwenden. 

(2) Für Inländerinnen/Inländer und sonstige Angehörige eines EU-Mitgliedstaates, Angehörige eines EWR-
Vertragsstaates und Drittstaatsangehörige, soweit diesen nach dem Recht der Europäischen Union oder auf 
Grund eines Staatsvertrages dieselben Rechte für den Berufszugang zu gewähren sind wie Inländerinnen/Inlän-
dern, gelten hinsichtlich der besonderen Anstellungserfordernisse ergänzend die Abs. 3 bis 6. 

(3) Personen mit einem Ausbildungsnachweis, der zum unmittelbaren Zugang zu einem Beruf im öffent-
lichen Dienst des Herkunftslandes berechtigt, erfüllen die entsprechenden Anstellungserfordernisse für eine 
Verwendung, die diesem Beruf im Wesentlichen entspricht, wenn 

1.  diese Entsprechung gemäß Abs. 5 festgestellt worden ist und 

2. a) eine Anerkennung gemäß Abs. 5 ohne Feststellung zusätzlicher Erfordernisse ausgesprochen worden ist 
oder

b)  die in der Anerkennung gemäß Abs. 5 festgelegten zusätzlichen Erfordernisse erbracht worden sind. 

(4) Ausbildungsnachweise nach Abs. 3 sind die Nachweise gemäß § 3 Abs. 1 StGAB. 

(5) Über Antrag einer Bewerberin/eines Bewerbers nach Abs. 2 um eine Inländern nicht vorbehaltene Ver-
wendung ist im Einzelfall zu entscheiden, 

1.  ob ein im Abs. 3 genannter Beruf im öffentlichen Dienst des Herkunftslandes der angestrebten Verwendung 
im Wesentlichen entspricht und 

2.  ob, in welcher Weise und in welchem Umfang es die Bedachtnahme auf die Erfordernisse der Verwendung 
verlangt, für die Anerkennung zusätzliche Erfordernisse gemäß § 5 StGAB festzulegen. 

(6) Auf das Verfahren gemäß Abs. 5 ist das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (AVG) anzu-
wenden.

(7) Für die Entscheidung nach Abs. 5 ist der Gemeindevorstand zuständig.“ 

2. Nach § 40 b wird folgender § 40 c eingefügt: 

„§ 40 c 

Gemeinschaftsrecht 

Durch dieses Gesetz werden folgende Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft umgesetzt: 

1. Richtlinie 1979/7/EWG: Richtlinie 79/7/EWG des Rates vom 19. Dezember 1978 zur schrittweisen Verwirkli-
chung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen im Bereich der sozialen Sicherheit, 
ABl. L 006 vom 10/1/1979, S. 24; 

2.  Richtlinie 1989/391/EWG: Richtlinie 89/391/EWG des Rates vom 12. Juni 1989 über die Durchführung von 
Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer bei der Arbeit, 
ABl. L. 183 vom 29/6/1989, S. 1–8; 

3.  Richtlinie 1991/533/EWG: Richtlinie 91/533/EWG des Rates vom 14. Oktober 1991 über die Pflicht des Arbeit-
gebers zur Unterrichtung des Arbeitnehmers über die für seinen Arbeitsvertrag oder sein Arbeitsverhältnis 
geltenden Bedingungen, ABl. L. 288 vom 28/10/1991, S. 32; 
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4. Richtlinie 1993/104/EG: Richtlinie 93/104/EG des Rates vom 23. November 1993 über bestimmte Aspekte der 
Arbeitszeitgestaltung, ABl. L. 307 vom 13/12/1993, S. 18; 

5. Richtlinie 1997/81/EG: Richtlinie 97/81/EG des Rates vom 15. Dezember 1997 zu der von UNICE, CEEP und 
EGB geschlossenen Rahmenvereinbarung über Teilzeitarbeit – Anhang: Rahmenvereinbarung über Teilzeitar-
beit, ABl. L. 014, vom 20/1/1998, S. 9; 

6. Richtlinie 2003/109/EG: Richtlinie 2003/109/EG des Rates vom 25. November 2003, betreffend die Rechtsstel-
lung der langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen, ABl. L. 16 vom 23. 1. 2004, S. 44; 

7. Richtlinie 2005/36/EG: Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 
2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen, ABl. L 255 vom 30. 9. 2005, S. 22, zuletzt in der Fassung 
der Verordnung (EG) Nr. 1430/2007 der Kommission vom 5. Dezember 2007 zur Änderung der Anhänge II
und III der Richtlinie 2005/36/EG, ABl. L 320 vom 6.12.2007, S. 3; 

8. Richtlinie 2004/38/EG: Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 
über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten 
frei zu bewegen und aufzuhalten, ABl. L 158 vom 30.4.2004, S. 77, in der Fassung ABl. Nr. L 229 vom 29.6.2004, 
S. 35.“ 

3. Dem § 43 Abs. 12 wird folgender Abs. 13 angefügt:

„(13) Die Einfügung der §§ 2 a und 40 c durch die Novelle LGBl. Nr. 77/2008 tritt mit dem auf die Kund-
machung folgenden Tag, das ist der 25. Juli 2008, in Kraft.“ 

Artikel 10 

Änderung der Dienst- und Gehaltsordnung der Beamten der Landeshauptstadt Graz 1956 

Die Dienst- und Gehaltsordnung der Beamten der Landeshauptstadt Graz 1956, LGBl. Nr. 30/1957, zuletzt 
in der Fassung LGBl. Nr. 56/2008, wird wie folgt geändert:

1. Nach § 4 wird folgender § 4 a eingefügt: 

„§ 4 a 

Anerkennung von Berufsqualifikationen 

(1) Soweit in den Absätzen 2 bis 6 nichts Abweichendes bestimmt ist, sind die Bestimmungen des Steier-
märkischen Gesetzes über die Anerkennung von Berufsqualifikationen – StGAB, LGBl. Nr. 77/2008, anzuwen-
den.

(2) Für Inländerinnen/Inländer und sonstige Angehörige eines EU-Mitgliedstaates, Angehörige eines EWR-
Vertragsstaates und Drittstaatsangehörige, soweit diesen nach dem Recht der Europäischen Union oder auf 
Grund eines Staatsvertrages dieselben Rechte für den Berufszugang zu gewähren sind wie Inländerinnen/Inlän-
dern, gelten hinsichtlich der besonderen Anstellungserfordernisse ergänzend die Abs. 3 bis 6. 

(3) Personen mit einem Ausbildungsnachweis, der zum unmittelbaren Zugang zu einem Beruf im öffent-
lichen Dienst des Herkunftslandes berechtigt, erfüllen die besonderen Anstellungserfordernisse für eine Verwen-
dung, die diesem Beruf im Wesentlichen entspricht, wenn 

1. diese Entsprechung gemäß Abs. 5 festgestellt worden ist und 

2. a) eine Anerkennung gemäß Abs. 5 ohne Feststellung zusätzlicher Erfordernisse ausgesprochen worden ist 
oder

b) die in der Anerkennung gemäß Abs. 5 festgelegten zusätzlichen Erfordernisse erbracht worden sind. 

(4) Ausbildungsnachweise nach Abs. 3 sind die Nachweise gemäß § 3 Abs. 1 StGAB. 

(5) Über Antrag einer Bewerberin/eines Bewerbers nach Abs. 2 um eine Inländern nicht vorbehaltene Ver-
wendung ist im Einzelfall zu entscheiden, 

1.  ob ein im Abs. 3 genannter Beruf im öffentlichen Dienst des Herkunftslandes der angestrebten Verwendung 
im Wesentlichen entspricht und 

2.  ob, in welcher Weise und in welchem Umfang es die Bedachtnahme auf die Erfordernisse der Verwendung 
verlangt, für die Anerkennung zusätzliche Erfordernisse gemäß § 5 StGAB festzulegen. 

(6) Auf das Verfahren gemäß Abs. 5 ist das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (AVG) anzu-
wenden.
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(7) Für die Entscheidung nach Abs. 5 ist der Stadtsenat zuständig.“ 

2. Nach § 144 a wird folgender § 144 b eingefügt: 

„§ 144 b 

Gemeinschaftsrecht 

Durch dieses Gesetz werden folgende Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft umgesetzt: 

1. Richtlinie 1979/7/EWG: Richtlinie 79/7/EWG des Rates vom 19. Dezember 1978 zur schrittweisen Verwirk-
lichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen im Bereich der sozialen Sicherheit, 
ABl. L 006 vom 10/1/1979, S. 24; 

2. Richtlinie 1989/391/EWG: Richtlinie 89/391/EWG des Rates vom 12. Juni 1989 über die Durchführung von 
Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer bei der Arbeit, 
ABl. L. 183 vom 29/6/1989, S. 1–8; 

3. Richtlinie 1991/533/EWG: Richtlinie 91/533/EWG des Rates vom 14. Oktober 1991 über die Pflicht des Arbeit-
gebers zur Unterrichtung des Arbeitnehmers über die für seinen Arbeitsvertrag oder sein Arbeitsverhältnis 
geltenden Bedingungen, ABl. L. 288 vom 28/10/1991, S. 32; 

4. Richtlinie 1993/104/EG: Richtlinie 93/104/EG des Rates vom 23. November 1993 über bestimmte Aspekte der 
Arbeitszeitgestaltung, ABl. L. 307 vom 13/12/1993, S. 18; 

5. Richtlinie 1997/81/EG: Richtlinie 97/81/EG des Rates vom 15. Dezember 1997 zu der von UNICE, CEEP und 
EGB geschlossenen Rahmenvereinbarung über Teilzeitarbeit – Anhang: Rahmenvereinbarung über Teilzeitar-
beit, ABl. L. 014, vom 20/1/1998, S. 9; 

6. Richtlinie 2003/109/EG: Richtlinie 2003/109/EG des Rates vom 25. November 2003, betreffend die Rechtsstel-
lung der langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen, ABl. L. 16 vom 23. 1. 2004, S. 44; 

7. Richtlinie 2005/36/EG: Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 
2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen, ABl. L 255 vom 30. 9. 2005, S. 22, zuletzt in der Fassung 
der Verordnung (EG) Nr. 1430/2007 der Kommission vom 5. Dezember 2007 zur Änderung der Anhänge II
und III der Richtlinie 2005/36/EG, ABl. L 320 vom 6.12.2007, S. 3; 

8. Richtlinie 2004/38/EG: Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 
über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten 
frei zu bewegen und aufzuhalten, ABl. L 158 vom 30.4.2004, S. 77, in der Fassung ABl. Nr. L 229 vom 29.6.2004, 
S. 35.“ 

3. Dem § 145 Abs. 16 wird folgender Abs. 17 angefügt:

„(17) Die Einfügung der §§ 4 a und 144 b durch die Novelle LGBl. Nr. 77/2008 tritt mit dem der Kund-
machung folgenden Tag, das ist der 25. Juli 2008, in Kraft.“ 

Artikel 11 

Änderung des Grazer Gemeindevertragsbedienstetengesetzes

Das Grazer Gemeindevertragsbedienstetengesetz, LGBl. 30/1974, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 57/2008, 
wird wie folgt geändert:

1. Nach § 2 a wird folgender § 2 b eingefügt:

„§ 2 b 

Anerkennung von Berufsqualifikationen 

(1) Soweit in den Absätzen 2 bis 6 nichts Abweichendes bestimmt ist, sind die Bestimmungen des Steiermär-
kischen Gesetzes über die Anerkennung von Berufsqualifikationen – StGAB, LGBl. Nr. 77/2008, anzuwenden. 

(2) Für Inländerinnen/Inländer und sonstige Angehörige eines EU-Mitgliedstaates, Angehörige eines EWR-
Vertragsstaates und Drittstaatsangehörige, soweit diesen nach dem Recht der Europäischen Union oder auf 
Grund eines Staatsvertrages dieselben Rechte für den Berufszugang zu gewähren sind wie Inländerinnen/Inlän-
dern, gelten hinsichtlich der besonderen Anstellungserfordernisse ergänzend die Abs. 3 bis 6. 

(3) Personen mit einem Ausbildungsnachweis, der zum unmittelbaren Zugang zu einem Beruf im öffent-
lichen Dienst des Herkunftslandes berechtigt, erfüllen die entsprechenden Anstellungserfordernisse für eine 
Verwendung, die diesem Beruf im Wesentlichen entspricht, wenn 

1.  diese Entsprechung gemäß Abs. 5 festgestellt worden ist und 

2. a)  eine Anerkennung gemäß Abs. 5 ohne Feststellung zusätzlicher Erfordernisse ausgesprochen worden ist 
oder
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b)  die in der Anerkennung gemäß Abs. 5 festgelegten zusätzlichen Erfordernisse erbracht worden sind. 

(4) Ausbildungsnachweise nach Abs. 3 sind die Nachweise gemäß § 3 Abs. 1 StGAB. 

(5) Über Antrag einer Bewerberin/eines Bewerbers nach Abs. 2 um eine Inländern nicht vorbehaltene Ver-
wendung ist im Einzelfall zu entscheiden, 

1.  ob ein im Abs. 3 genannter Beruf im öffentlichen Dienst des Herkunftslandes der angestrebten Verwendung 
im Wesentlichen entspricht und 

2.  ob, in welcher Weise und in welchem Umfang es die Bedachtnahme auf die Erfordernisse der Verwendung 
verlangt, für die Anerkennung zusätzliche Erfordernisse gemäß § 5 StGAB festzulegen. 

(6) Auf das Verfahren gemäß Abs. 5 ist das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (AVG) anzu-
wenden.

(7) Für die Entscheidung nach Abs. 5 ist der Stadtsenat zuständig.“ 

2. Im Abschnitt II wird folgender § 38 eingefügt:

„§ 38 

Gemeinschaftsrecht 

Durch dieses Gesetz werden folgende Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft umgesetzt: 

1. Richtlinie 1979/7/EWG: Richtlinie 79/7/EWG des Rates vom 19. Dezember 1978 zur schrittweisen Verwirk-
lichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen im Bereich der sozialen Sicherheit, 
ABl. L 006 vom 10/1/1979, S. 0024; 

2. Richtlinie 1989/391/EWG: Richtlinie 89/391/EWG des Rates vom 12. Juni 1989 über die Durchführung von 
Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer bei der Arbeit, 
ABl. L. 183 vom 29/6/1989, S.1–8; 

3. Richtlinie 1991/533/EWG. Richtlinie 91/533/EWG des Rates vom 14. Oktober 1991 über die Pflicht des Arbeit-
gebers zur Unterrichtung des Arbeitnehmers über die für seinen Arbeitsvertrag oder sein Arbeitsverhältnis 
geltenden Bedingungen, ABl. L. 288 vom 28/10/1991, S. 0032; 

4. Richtlinie 1993/104/EG: Richtlinie 93/104/EG des Rates vom 23. November 1993 über bestimmte Aspekte der 
Arbeitszeitgestaltung, ABl. L. 307 vom 13/12/1993, S. 0018; 

5. Richtlinie 1997/81/EG: Richtlinie 97/81/EG des Rates vom 15. Dezember 1997 zu der von UNICE, CEEP und 
EGB geschlossenen Rahmenvereinbarung über Teilzeitarbeit – Anhang: Rahmenvereinbarung über Teilzeit-
arbeit, ABl. L. 014, vom 20/1/1998, S. 0009; 

6. Richtlinie 2003/109/EG: Richtlinie 2003/109/EG des Rates vom 25. November 2003, betreffend die Rechts-
stellung der langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen, ABl. L. 16 vom 23. 1. 2004, S. 44; 

7. Richtlinie 2005/36/EG: Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 
2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen, ABl. L 255 vom 30. 9. 2005, S. 22, zuletzt in der Fassung 
der Verordnung (EG) Nr. 1430/2007 der Kommission vom 5. Dezember 2007 zur Änderung der Anhänge II
und III der Richtlinie 2005/36/EG, ABl. L 320 vom 6.12.2007, S. 3; 

8. Richtlinie 2004/38/EG: Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 
über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten 
frei zu bewegen und aufzuhalten, ABl. L 158 vom 30.4.2004, S. 77, in der Fassung ABl. Nr. L 229 vom 29.6.2004, 
S. 35.“ 

3. Dem § 42 Abs. 11 wird folgender Abs. 12 angefügt:

„(12) Die Einfügung der §§ 2 b und 38 durch die Novelle LGBl. Nr. 77/2008 tritt mit dem auf die Kundma-
chung folgenden Tag, das ist der 25. Juli 2008, in Kraft.“

Landeshauptmann Erster Landeshauptmannstellvertreter
Vo v e s S c h ü t z e n h ö f e r
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78.

Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 7. Juli 2008 über die Festsetzung der
Schulsprengel der Landesberufsschulen

Auf Grund des § 20 Steiermärkisches Berufsschulorganisationsgesetz 1979, LGBl. Nr. 74/1979, zuletzt in der 
Fassung LGBl. Nr. 81/1999, wird verordnet:

§ 1

Sprengelfestsetzung

Die Schulsprengel der Berufsschulen werden für die nachstehenden Lehrberufe an den nachstehenden Lan-
desberufsschulen wie folgt festgesetzt.

Landesberufsschule Lehrberufe Sprengelgebiet

Aigen i. Ennstal Hotel- und Gastgewerbeassistent Steiermark und Burgenland

Aigen i. Ennstal Systemgastronomiefachmann/-frau Steiermark, Burgenland und Salzburg

Arnfels Kraftfahrzeugelektriker Steiermark

Arnfels Kraftfahrzeugtechnik Steiermark

Arnfels Kraftfahrzeugtechnik und 
Kraftfahrzeugelektriker
(Doppellehrberuf)

Steiermark und Burgenland

Bad Gleichenberg Gastronomiefachmann/-frau Steiermark

Bad Gleichenberg Koch Steiermark

Bad Gleichenberg Restaurantfachmann/-frau Steiermark

Bad Radkersburg Einzelhandel – Schwerpunkt (02.)
Fleischfachhandel

Steiermark

Bad Radkersburg Einzelhandel – Schwerpunkt (03.)
Lebensmittelhandel

Steiermark

Bad Radkersburg Großhandelskaufmann/-frau Steiermark

Eibiswald Anlagenelektrik Steiermark

Eibiswald EDV-Systemtechnik Steiermark

Eibiswald Elektrobetriebstechnik Steiermark

Eibiswald Elektrobetriebstechnik mit Schwerpunkt 
Prozessleittechnik

Steiermark

Eibiswald Elektroenergietechnik Steiermark

Eibiswald Elektroinstallationstechnik politische Bezirke Deutschlandsberg, 
Feldbach, Fürstenfeld, Hartberg, 
Leibnitz, Liezen und Radkersburg

Eibiswald Elektromaschinentechnik Steiermark

Eibiswald Elektronik – Schwerpunkt angewandte 
Elektronik

Steiermark

Eibiswald Elektronik – Schwerpunkt Mikrotechnik Steiermark

Eibiswald Informationstechnologie-Informatik Steiermark

Eibiswald Informationstechnologie-Technik Steiermark

Eibiswald Kommunikationstechniker – Audio- und 
Videoelektronik 

Steiermark

Eibiswald Kommunikationstechniker – EDV und 
Telekommunikation 

Steiermark, ausgenommen für Lehrlinge 
der Telekom Austria mit Ausbildungsort 
Graz

Eibiswald Kommunikationstechniker – 
Nachrichtenelektronik

Steiermark, Burgenland und 
Niederösterreich

Eibiswald Mechatronik Steiermark
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Landesberufsschule Lehrberufe Sprengelgebiet

Feldbach Bankkaufmann/-frau Steiermark

Feldbach Betriebsdienstleistung Steiermark

Feldbach Buchhaltung Steiermark

Feldbach Bürokaufmann/-frau Steiermark

Feldbach Einkäufer/in Steiermark

Feldbach Finanzdienstleistungskaufmann/-frau Steiermark

Feldbach Personaldienstleistung Steiermark

Feldbach Rechtskanzleiassistent/in Steiermark

Feldbach Sportadministration Steiermark

Feldbach Versicherungskaufmann/-frau Steiermark, Burgenland, Kärnten und 
Niederösterreich

Fürstenfeld Oberteilherrichter Steiermark

Fürstenfeld Orthopädieschuhmacher Steiermark, Burgenland und Kärnten

Fürstenfeld Polsterer Steiermark und Burgenland

Fürstenfeld Schuhfertigung Steiermark

Fürstenfeld Schuhmacher Steiermark

Fürstenfeld Tapezierer und Dekorateur Steiermark und Burgenland

Fürstenfeld Tischlerei Steiermark

Fürstenfeld Tischlereitechnik Steiermark

Gleinstätten Bäcker Steiermark

Gleinstätten Bekleidungsfertiger Steiermark, Burgenland, Kärnten, 
Niederösterreich, Oberösterreich, 
Salzburg, Tirol und Vorarlberg

Gleinstätten Bonbon- und Konfektmacher Steiermark

Gleinstätten Damenkleidermacher Steiermark, Burgenland, 
Niederösterreich und Oberösterreich

Gleinstätten Dessinateur für Stoffdruck Steiermark und Oberösterreich

Gleinstätten Einzelhandel – Schwerpunkt (04.) 
Textilhandel

Steiermark

Gleinstätten Einzelhandel – Schwerpunkt (09.) 
Schuhe

Steiermark

Gleinstätten Fleischverarbeitung Steiermark

Gleinstätten Fleischverkauf Steiermark

Gleinstätten Gold-, Silber- und Perlensticker Österreich

Gleinstätten Großmaschinsticker Steiermark, Burgenland, Kärnten, 
Niederösterreich, Oberösterreich, 
Salzburg, Tirol und Wien

Gleinstätten Handschuhmacher Steiermark, Burgenland, 
Niederösterreich, Oberösterreich, 
Salzburg und Tirol

Gleinstätten Herrenkleidermacher Steiermark, Burgenland, 
Niederösterreich und Oberösterreich

Gleinstätten Konditor (Zuckerbäcker) Steiermark

Gleinstätten Lebzelter und Wachszieher Steiermark

Gleinstätten Maschinsticker Österreich

Gleinstätten Säckler (Lederbekleidungserzeuger) Österreich

Gleinstätten Stickereizeichner Steiermark, Oberösterreich und Tirol
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Landesberufsschule Lehrberufe Sprengelgebiet

Gleinstätten Stoffdrucker Steiermark und Oberösterreich

Gleinstätten Strickwarenerzeuger Steiermark, Kärnten, Niederösterreich, 
Oberösterreich, Tirol und Wien

Gleinstätten Textilmusterzeichner Steiermark, Oberösterreich und Tirol

Gleinstätten Textiltechnik – Maschentechnik Steiermark, Kärnten, Oberösterreich und 
Tirol

Gleinstätten Textiltechnik – Webtechnik Steiermark, Kärnten, Oberösterreich und 
Tirol

Gleinstätten Wäschewarenerzeuger Steiermark, Burgenland, Kärnten, 
Niederösterreich, Oberösterreich, 
Salzburg, Tirol und Vorarlberg

Gleinstätten Weber Österreich

Graz 4 Installations- und Gebäudetechnik – 
Grundmodul

Steiermark

Graz 4 Installations- und Gebäudetechnik – 
Hauptmodul Gas- und Sanitärtechnik 

Steiermark

Graz 4 Installations- und Gebäudetechnik – 
Hauptmodul Heizungstechnik 

Steiermark

Graz 4 Installations- und Gebäudetechnik – 
Spezialmodul Badgestaltung

Steiermark

Graz 4 Installations- und Gebäudetechnik – 
Spezialmodul Haustechnikplanung

Steiermark

Graz 4 Installations- und Gebäudetechnik – 
Spezialmodul Ökoenergietechnik

Steiermark

Graz 4 Installations- und Gebäudetechnik – 
Spezialmodul Steuer- und 
Regelungstechnik

Steiermark

Graz 4 Kommunikationstechniker – EDV und 
Telekommunikation

Lehrlinge der Telekom Austria
mit Ausbildungsort Graz

Graz 4 Rohrleitungsmonteur Steiermark

Graz 4 Sanitär- und Klimatechniker – Gas- und 
Wasserinstallation 

Steiermark

Graz 4 Sanitär- und Klimatechniker – 
Heizungsinstallation

Steiermark

Graz 5 Bautechnischer Zeichner/Bautechnische 
Zeichnerin

Steiermark und Burgenland

Graz 5 Betonfertiger – Betonwarenerzeugung Steiermark, Burgenland und 
Niederösterreich

Graz 5 Betonfertiger – 
Betonwerksteinerzeugung

Steiermark, Burgenland und 
Niederösterreich

Graz 5 Betonfertiger – Terrazzoherstellung Steiermark, Burgenland und 
Niederösterreich

Graz 5 Dachdecker Steiermark

Graz 5 Glaser Steiermark und Burgenland

Graz 5 Hafner Steiermark

Graz 5 Keramiker Österreich

Graz 5 Kerammaler Österreich

Graz 5 Kerammodelleur Österreich
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Landesberufsschule Lehrberufe Sprengelgebiet

Graz 5 Pflasterer Steiermark, Burgenland, Kärnten, 
Niederösterreich, Oberösterreich, 
Salzburg, Tirol und Vorarlberg

Graz 5 Platten- und Fliesenleger Steiermark

Graz 5 Porzellanformer Österreich

Graz 5 Porzellanmaler Österreich

Graz 5 Spengler Steiermark

Graz 5 Steinmetz Steiermark

Graz 5 Stukkateur und Trockenausbauer Steiermark und Burgenland

Graz 5 Vermessungstechniker Steiermark und Kärnten

Graz 6 Bodenleger Steiermark und Burgenland

Graz 6 Karosseriebautechnik Steiermark

Graz 6 Karosseur Steiermark

Graz 6 Lackierer Steiermark, Burgenland und 
Niederösterreich

Graz 6 Maler und Anstreicher Steiermark

Graz 6 Schilderherstellung Steiermark, Burgenland, Salzburg
und Tirol

Graz 6 Vergolder und Staffierer Österreich

Graz 7 Buchbinder Steiermark und Kärnten

Graz 7 Drucktechnik – Schwerpunkt 
Bogendruck

Steiermark und Kärnten

Graz 7 Drucktechnik – Schwerpunkt 
Digitaldruck

Steiermark und Kärnten

Graz 7 Drucktechnik – Schwerpunkt 
Rollenrotationsdruck

Steiermark und Kärnten

Graz 7 Drucktechnik – Schwerpunkt Siebdruck Steiermark und Kärnten

Graz 7 Druckvorstufentechnik Steiermark und Kärnten

Graz 7 Fotograf Steiermark, Burgenland und Kärnten

Graz 7 Friseur/in und Perückenmacher/in 
(Stylist/in)

Steiermark

Graz 7 Kartograph Steiermark

Graz 7 Kartonagewarenerzeuger Steiermark und Burgenland

Graz 7 Medienfachmann/-frau – 
Marktkommunikation und Werbung 

Steiermark

Graz 7 Medienfachmann/-frau – Mediendesign Steiermark

Graz 7 Medienfachmann/-frau – Medientechnik Steiermark

Graz 7 Stempelerzeuger und Flexograph Steiermark und Kärnten

Graz 8 Chirurgieinstrumentenerzeuger Steiermark, Burgenland, 
Niederösterreich, Oberösterreich und 
Tirol

Graz 8 Dreher politische Bezirke Graz und
Graz-Umgebung

Graz 8 Fitnessbetreuung Steiermark

Graz 8 Kälteanlagentechniker Steiermark, Burgenland und Kärnten

Graz 8 Konstrukteur – Schwerpunkt 
Maschinenbautechnik

Steiermark und Burgenland
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Graz 8 Konstrukteur – Schwerpunkt 
Metallbautechnik

Steiermark und Burgenland

Graz 8 Konstrukteur – Schwerpunkt 
Stahlbautechnik

Steiermark und Burgenland

Graz 8 Konstrukteur – Schwerpunkt 
Werkzeugbautechnik 

Steiermark und Burgenland

Graz 8 Maschinenbautechnik politische Bezirke Graz und
Graz-Umgebung

Graz 8 Maschinenfertigungstechnik Steiermark

Graz 8 Metallbearbeitung Steiermark

Graz 8 Metalltechnik – Stahlbautechnik politische Bezirke Graz und
Graz-Umgebung

Graz 8 Miedererzeuger Steiermark, Burgenland, Kärnten, 
Niederösterreich, Oberösterreich, 
Salzburg und Tirol

Graz 8 Orthopädietechnik – Schwerpunkt 
Orthesentechnik

Steiermark, Burgenland, Kärnten, 
Niederösterreich, Oberösterreich, 
Salzburg, Tirol und Vorarlberg

Graz 8 Orthopädietechnik – Schwerpunkt 
Prothesentechnik

Steiermark, Burgenland, Kärnten, 
Niederösterreich, Oberösterreich, 
Salzburg, Tirol und Vorarlberg

Graz 8 Orthopädietechnik – Schwerpunkt 
Rehabilitationstechnik

Steiermark, Burgenland, Kärnten, 
Niederösterreich, Oberösterreich, 
Salzburg, Tirol und Vorarlberg

Graz 8 Präzisionswerkzeugschleiftechnik Steiermark

Graz 8 Technischer Zeichner/Technische 
Zeichnerin

Steiermark und Burgenland

Graz 8 Universalschweißer Steiermark

Graz 8 Waagenhersteller Steiermark

Graz 8 Werkzeugbautechnik politische Bezirke Graz und
Graz-Umgebung

Graz 8 Werkzeugmaschineur politische Bezirke Graz und
Graz-Umgebung

Graz 8 Zerspanungstechnik politische Bezirke Graz und
Graz-Umgebung

Graz 9 Archiv-, Bibliotheks- und 
Informationsassistent/in

Steiermark

Graz 9 Buch- und Medienwirtschaft – Buch- 
und Musikalienhandel

Steiermark

Graz 9 Buch- und Medienwirtschaft – Buch- 
und Pressegroßhandel

Steiermark

Graz 9 Buch- und Medienwirtschaft – Verlag Steiermark

Graz 9 Chemielabortechnik Steiermark, Burgenland und Salzburg

Graz 9 Drogist Steiermark

Graz 9 Edelsteinschleifer Steiermark, Burgenland, Oberösterreich, 
Salzburg und Tirol

Graz 9 Einzelhandel – Schwerpunkt (01.) 
Allgemeiner Einzelhandel 

Steiermark

Graz 9 Einzelhandel – Schwerpunkt (12.) 
Parfümeriewaren

Steiermark
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Graz 9 Einzelhandel – Schwerpunkt (13.) 
Uhren- und Juwelenberatung 

Steiermark

Graz 9 Fußpfleger Steiermark und Burgenland

Graz 9 Gold- und Silberschmied und Juwelier Steiermark, Burgenland, Kärnten, 
Niederösterreich, Oberösterreich, 
Salzburg, Tirol und Vorarlberg

Graz 9 Gold-, Silber- und Metallschläger Steiermark, Niederösterreich und 
Salzburg

Graz 9 Kosmetiker Steiermark und Burgenland

Graz 9 Masseur Steiermark, Burgenland und 
Niederösterreich

Graz 9 Pharmazeutisch-kaufmännische
Assistenz

Steiermark

Hartberg EDV-Kaufmann Steiermark und Burgenland

Hartberg Einzelhandel – Schwerpunkt (06.) 
Baustoffhandel

Steiermark

Hartberg Einzelhandel – Schwerpunkt (08.) 
Kraftfahrzeuge und Ersatzteile 

Steiermark

Hartberg Einzelhandel – Schwerpunkt (10.) 
Sportartikel

Steiermark

Hartberg Einzelhandel – Schwerpunkt (11.) Eisen- 
und Hartwaren 

Steiermark

Hartberg Einzelhandel – Schwerpunkt (14.) 
Telekommunikation 

Steiermark

Hartberg Einzelhandel mit Schwerpunkt (05.) 
Einrichtungsberatung

Steiermark

Hartberg Einzelhandel mit Schwerpunkt (07.) 
Elektro-Elektronikberatung

Steiermark

Hartberg Gartencenterkaufmann Steiermark und Burgenland

Hartberg Waffen- und Munitionshändler Steiermark

Knittelfeld Dreher Steiermark außer den politischen 
Bezirken Graz und Graz-Umgebung

Knittelfeld Elektroanlagentechnik Steiermark

Knittelfeld Hüttenwerkschlosser Österreich

Knittelfeld Luftfahrzeugtechnik – Schwerpunkt 
Flugzeuge mit Kolbentriebwerken 

Steiermark

Knittelfeld Luftfahrzeugtechnik – Schwerpunkt 
Flugzeuge mit Turbinentriebwerken

Steiermark

Knittelfeld Maschinenbautechnik Steiermark außer den politischen 
Bezirken Graz und Graz-Umgebung

Knittelfeld Physiklaborant Österreich

Knittelfeld Produktionstechniker Steiermark

Knittelfeld Wärmebehandlungstechnik Steiermark

Knittelfeld Werkstoffprüfer Steiermark und Oberösterreich

Knittelfeld Werkstofftechnik – Grundmodul Steiermark, Kärnten, Salzburg und 
Vorarlberg

Knittelfeld Werkstofftechnik – Hauptmodul 
Werkstoffprüfung 

Steiermark, Kärnten, Salzburg und 
Vorarlberg
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Knittelfeld Werkstofftechnik – Spezialmodul 
Wärmebehandlung

Steiermark, Kärnten, Salzburg und 
Vorarlberg

Knittelfeld Werkzeugbautechnik Steiermark außer den politischen 
Bezirken Graz und Graz-Umgebung

Knittelfeld Werkzeugmaschineur Steiermark außer den politischen 
Bezirken Graz und Graz-Umgebung

Knittelfeld Zerspanungstechnik Steiermark außer den politischen 
Bezirken Graz und Graz-Umgebung

Mitterdorf i. Mürztal Industriekaufmann/-frau Steiermark

Mitterdorf i. Mürztal Lagerlogistik Steiermark

Mitterdorf i. Mürztal Speditionskaufmann Steiermark, Burgenland, 
Niederösterreich, Salzburg, Tirol und 
Vorarlberg

Mitterdorf i. Mürztal Speditionslogistik Steiermark, Burgenland, Nieder-
österreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg 

Mitterdorf i. Mürztal Verwaltungsassistent/in Steiermark

Murau Brunnen- und Grundbau Österreich

Murau Fertigteilhausbau Steiermark

Murau Maurer Steiermark

Murau Rauchfangkehrer Steiermark und Kärnten

Murau Schalungsbauer Steiermark

Murau Straßenerhaltungsfachmann Steiermark

Murau Tiefbauer Steiermark

Murau Zimmerei Steiermark

Mureck Baumaschinentechnik Steiermark

Mureck Landmaschinentechniker Steiermark

Mureck Metalltechnik – Blechtechnik Steiermark

Mureck Metalltechnik – Fahrzeugbautechnik Steiermark

Mureck Metalltechnik – Metallbautechnik Steiermark

Mureck Metalltechnik – 
Metallbearbeitungstechnik

Steiermark

Mureck Metalltechnik – Schmiedetechnik Steiermark

Mureck Metalltechnik – Stahlbautechnik Steiermark außer den politischen 
Bezirken Graz und Graz-Umgebung

Voitsberg Elektroinstallationstechnik politische Bezirke Graz, Graz-
Umgebung, Bruck/Mur, Judenburg, 
Knittelfeld, Leoben, Murau, 
Mürzzuschlag, Voitsberg und Weiz

Voitsberg Elektroinstallationstechnik mit 
Schwerpunkt Prozessleit- und Bustechnik

Steiermark

§ 2

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit 1. August 2008 in Kraft.

§ 3

Außerkrafttreten

Mit Inkrafttreten dieser Verordnung treten ältere Verordnungen der Steiermärkischen Landesregierung 
außer Kraft, soweit darin Sprengel der Landesberufsschulen festgelegt sind.

Für die Steiermärkische Landesregierung:
Landeshauptmann Vo v e s
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